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Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

Bundesamt für Zivildienst ZIVI 
Zentralstelle 

Merkblatt zum Ausfüllen der Einsatzvereinbarung 
Für Einsatzbetriebe Version 13.0 / Juni 2025 / FB ABI/BEZ 
 
Wenn Sie sich entschieden haben, einen Zivildienstleistenden (Zivi) im Rahmen eines Zivildienst-
einsatzes in Ihrer Institution zu beschäftigen, füllen Sie bitte gemeinsam eine Einsatzvereinbarung aus 
und reichen diese beim zuständigen Regionalzentrum ein. 
Bitte berücksichtigen Sie im Zusammenhang mit dem Ausfüllen der Vereinbarung folgende Hinweise. 
 
Zuständiges Regionalzentrum 
Senden Sie die Einsatzvereinbarung an das zuständige Regionalzentrum. Die Zuständigkeit richtet 
sich nach dem Wohnsitz des Zivis: 

Wohnsitzkanton Regionalzentrum 

AG, BL, BS, LU, NW, OW, SO, 
SZ, UR, ZG 

Bundesamt für Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum Aarau,  
Bahnhofstrasse 29, 5000 Aarau, Tel. 058 465 49 77, aarau@zivi.admin.ch 

BE (français), FR (français), 
GE, JU, NE, VD, VS (français) 

Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional Lausanne,  
Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, Tel. 058 465 41 11, 
lausanne@zivi.admin.ch 

GR (italiano), TI Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale Rivera,  
Via Lagacci 8, 6802 Rivera, Tel. 058 467 10 80, rivera@zivi.admin.ch 

AI, AR, GL, GR, TG, SG, SH, 
ZH 

Bundesamt für Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum Rüti,  
Spitalstrasse 31, 8630 Rüti, Tel. 058 483 23 00, rueti@zivi.admin.ch 

BE, FR, VS (deutschsprachig) Bundesamt für Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum Thun,  
Malerweg 6, 3600 Thun, Tel. 058 468 19 19, thun@zivi.admin.ch 

 
Aufgebotsfrist 
Nach Eingang der Einsatzvereinbarung erstellt das Regionalzentrum das Aufgebot und sendet es an 
den Zivi sowie an Sie als Einsatzbetrieb. Gemäss Art. 22 Abs. 2 des Zivildienstgesetzes (ZDG; 
SR 824.0) eröffnet das ZIVI dem Zivi und dem Einsatzbetrieb das Aufgebot spätestens 3 Monate vor 
Einsatzbeginn. Daher muss die Einsatzvereinbarung bis spätestens 3 ½ Monate vor Einsatzbeginn 
beim zuständigen Regionalzentrum eintreffen.  
Können Sie diese Frist nicht einhalten, brauchen wir von Ihnen und dem Zivi das Einverständnis, dass 
der Einsatz trotzdem stattfinden soll. Die Einsatzvereinbarung muss in solchen Fällen bis spätestens 
15 Tage vor Einsatzbeginn beim zuständigen Regionalzentrum eintreffen (Ausnahmen nach 
Absprache mit dem zuständigen Regionalzentrum). 
 
Kein Einsatz ohne Aufgebot 
Ohne gültiges Aufgebot durch das Regionalzentrum darf kein Einsatz geleistet werden.  
Bei Einsätzen ohne Aufgebot werden keine Diensttage angerechnet und daher auch keine Erwerbs-
ausfallentschädigung (EO) ausgerichtet. Zudem besteht kein Versicherungsschutz durch die Militärver-
sicherung.  
Rückwirkende Aufgebote sind ausgeschlossen. 
 
Einsatzverlängerung 
Soll der Einsatz verlängert werden, muss keine neue Einsatzvereinbarung ausgefüllt werden, sofern 
der Zivi auf demselben Pflichtenheft eingesetzt wird. Eine Verlängerung kann mit dem von beiden 
Parteien unterzeichneten Formular «Einsatzverlängerung» (www.zivi.admin.ch  Dokumente  
Formulare) beantragt werden. Bitte beantragen Sie die Verlängerung mindestens 15 Tage vor dem 
ursprünglichen Einsatzende (Ausnahmen nach Absprache mit dem zuständigen Regionalzentrum). 
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Betriebsferien 
Dieser Abschnitt im Formular muss nur ausgefüllt werden, wenn der Betrieb ausserhalb der 
ordentlichen Feiertage geschlossen hat und der Zivi an mindestens einem dieser Tage nicht arbeiten 
kann. In diesem Fall ist der Einsatzvereinbarung eine Aufstellung beizulegen (vgl. Beispiel unten), aus 
der ersichtlich ist, wie diese Tage abgerechnet werden: z. B. als Ferientag, Urlaubstag oder Arbeitstag 
(infolge Kompensation von Überstunden). Spätere Änderungen müssen dem Regionalzentrum mit-
geteilt werden. 

Beachte: 

• Hat der Zivi Anspruch auf Ferientage (bei Einsätzen ab 180 Tagen), sind diese wenn möglich 
während den Betriebsferien zu beziehen (Art. 73 ZDV). Bei einer Aufgebotsdauer von 180 Dienst-
tagen hat der Zivi Anrecht auf 8 Ferientage. Pro weitere 30 Tage Aufgebotsdauer hat der Zivi 
Anrecht auf je 2 zusätzliche Ferientage. 

• Ordentliche Feiertage und Wochenenden (auch während Betriebsferien) gelten als anrechenbare 
Diensttage (arbeitsfreie Tage).  

• Welche Tage als Feiertage gelten, richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen. Zivis müssen 
diesbezüglich gleich behandelt werden wie die übrigen Mitarbeitenden des Betriebs. 

• Ist ein Überzeitguthaben vorhanden, kann dieses kompensiert werden. In diesem Fall kann anstelle 
eines Ferien- bzw. Urlaubstags ein anrechenbarer Arbeitstag abgerechnet werden. 

Beispiel Aufstellung Betriebsferien: 

Betriebsferien vom 
11.05.2026 bis 17.05.2026 

Zivi hat Anspruch auf Ferien 
(Einsatz ab 180 Tage) 

Zivi hat keinen Anspruch auf Ferien 
(Einsatz unter 180 Tage) 

Mo, 11.05.2026 Ferientag (anrechenbar) Urlaubstag (nicht anrechenbar) 

Di, 12.05.2026 Ferientag (anrechenbar) Urlaubstag (nicht anrechenbar) 

Mi, 13.05.2026 Ferientag (anrechenbar) Urlaubstag (nicht anrechenbar) 

Do, 14.05.2026 (Auffahrt) Arbeitsfreier Tag (anrechenbar) Arbeitsfreier Tag (anrechenbar) 

Fr, 15.05.2026 Ferientag (anrechenbar) Urlaubstag (nicht anrechenbar) 

Sa, 16.05.2026 Arbeitsfreier Tag (anrechenbar) Arbeitsfreier Tag (anrechenbar) 

So, 17.05.2026 Arbeitsfreier Tag (anrechenbar) Arbeitsfreier Tag (anrechenbar) 

 
Ausschluss von Einsätzen 
Im Zivildienstgesetz Art. 4a ist der Ausschluss von Einsätzen geregelt. Nicht erlaubt sind Einsätze in 
einer Institution, für welche der Zivi bereits ausserhalb des Zivildienstes gegen Entgelt oder im 
Rahmen einer Aus- oder Weiterbildung tätig ist oder während des vorangehenden Jahres tätig war, 
oder in Institutionen, zu der er eine andere besonders enge Beziehung (ehrenamtliche Mitarbeit) 
unterhält. Nicht erlaubt sind Einsätze, die ausschliesslich zu Gunsten von Angehörigen des Zivis; oder 
die primär privaten Zwecken (Aus- oder Weiterbildung) des Zivi dienen. Zudem sind Einsätze, bei 
denen der Zivi nahestehenden Personen mit Weisungs- und Kontrollbefugnissen oder in Funktionen 
mit Gesamt- oder Abteilungsleitungen unterstellt ist, nicht erlaubt. Schliesslich sind auch Einsätze nicht 
erlaubt, die die politische Meinungsbildung beeinflussen oder religiöses oder weltanschauliches 
Gedankengut verbreiten oder vertiefen. 
 
ZiviConnect – Das Dienstleistungsportal für den Zivildienst 
Das Dienstleistungsportal erreichen Sie über den Navigationspunkt «ZiviConnect» auf 
www.zivi.admin.ch. Mit ZiviConnect haben Sie die Übersicht über alle Angelegenheiten des 
Zivildienstes – an einem Ort, zu jeder Zeit. Sie erledigen Aufgaben direkt im Dienstleistungsportal – 
ohne Papier und Briefpost.  

Für eine Registrierung wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechperson im Regionalzentrum.  

Zivis suchen ihre Einsätze ebenfalls in ZiviConnect: Für die Einsatzsuche ist eine Registrierung 
notwendig. 
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Weitere Informationen 
Weitere Informationen finden Sie in den rechtlichen Grundlagen sowie auf der Internetseite des 
Bundesamts für Zivildienst ZIVI: 
• Zivildienstgesetz (ZDG; SR 824.0)  
• Zivildienstverordnung (ZDV; SR 824.01) 
• Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst (ZDV-WBF; SR 824.012.2) 
• Website Bundesamt für Zivildienst (www.zivi.admin.ch) 
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Ausfüllhilfe Formularseite 1 

 

Die IBAN-Nummer des Kontos 
des Zivis wird benötig, um 
Spesen zu überweisen. 

Bitte Hinweise auf Seite  2 
dieses Merkblatt beachten. 

Der Einsatz muss an einem Montag 
beginnen und an einem Freitag enden 
(Ausnahmen: bei der Erfüllung des letzten 
Einsatzes sowie bei Probeeinsätzen). 

Nur ankreuzen, wenn es sich um einen 
langen Einsatz gemäss Art. 37 ZDV oder um 
einen Teil davon handelt (Einsatz in einem 
Schwerpunktprogramm oder im Ausland). 

Möchte der Zivi mit dem vereinbarten Einsatz eine jährliche Einsatzpflicht um ein Jahr vor- oder nachholen (Art. 39a 
Abs. 4 ZDV), so ist das Jahr der jährlichen Einsatzpflicht, das vor- bzw. nachgeholt werden soll, hier anzugeben. 
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Ausfüllhilfe Formularseite 2  

  

Falls der Einsatzbetrieb keine 
Unterkunft zur Verfügung stellt 
bzw. der Zivi auf die angebotene 
Unterkunft verzichtet, da die 
Privatunterkunft wesentlich näher 
am Arbeitsort liegt, sind die Kosten 
der öffentlichen Verkehrsmittel von 
Wohnort bis Arbeitsort (Halbtax) zu 
entschädigen. Es ist das kosten-
günstigste Angebot zu wählen. Der 
Zivi hat auch Anspruch auf 
Entschädigung, wenn er bereits 
ein Abonnement besitzt. 

Die Unterkunft und Verpflegung gilt nur dann 
als angeboten, wenn sie dem Zivi durch-
gehend, also 7 Tage die Woche, zur Verfügung 
steht bzw. angeboten werden kann. Kann der 
Einsatzbetrieb die Unterkunft bzw. die 
Verpflegung nicht durchgehend anbieten, 
schuldet er dem Zivi eine angemessene 
finanzielle Entschädigung (Art. 29 Abs. 2 ZDG) 
und einen Zuschlag auf die Abgabe an den 
Bund. 

Wichtig: Einsatzbetriebe mit einem 2-stufiges Pflichtenheft (Projekte) legen der Einsatzvereinbarung eine detaillierte 
Projektbeschreibung bei. Das Formular kann auf www.zivi.admin.ch  Infothek  Formulare heruntergeladen werden.  


